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Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen BW 

Persönliche Schutzausrüstung für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung, SBBZ anderer Förderschwerpunkte mit Bildungsgang geistige Entwicklung und Schulkindergärten 
Impfstrategie Priorisierung, Schnelltest 

Sehr geehrte Leitungen der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, sehr geehrte Leitungen der Schulkindergärten, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

beginnen möchte ich dieses Schreiben mit einem großen Dankeschön an Sie und Ihr 

gesamtes Kollegium für hren Einsatz, den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
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an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förder- 

Schwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung. SBBZ 
anderer Förderschwerpunkte mit Bildungsgang geistige Entwicklung sowie an den ent 

sprechenden Schulkindergärten aufrecht zu erhalten. Wir haben uns nach eingenenden 

Uberiegungen zur Offnung dieser Einrichtungen ab dem 11. Januar- jedoch ohne Pra- 
senzpticht - entschieden, weil uns aus der Erfahrung des Frühjahrs 2020 und aus aktu-

ellen Rückmeldungen die basonderen Herausforderungen für die Eltern dieser Kinder, 

enen sie m Falle einer Schulschließung ausgesetzt sind, sehr deutlich sind. Die Mog- 

lichkeiten dieser Kinder und Jugendlichen, sich auf neue Situationen einzustellen und 

ohne die Unterstützung durch den Erwachsenen zu lernen, sind ebenfalls erheblich ein- 

geschränkt.

Mir ist bewusst, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen auf- 

grund der sehr engen Körper- und Sozialkontakte Infektionsrisiken auf sich nehmen und 

dieser Einsatz Sie alle jeden Tag vor neue Herausforderungen stelit. Dafür, dass Sie 
sich dieser Aufgabe stellen, danke ich Ihnen sehr. 

Mein Dank gilt auch den Kollegien der Schulkindergarten anderer Förderschwerpunkte, 

die noch nicht geöffnet sind, jedoch eine Notbetreuung und Fernlernangebote anbieten. 

Um Ihnen lhre Arbeit zu ermöglichen, haben wir Sie durch Lieferungen von Masken so- 

wie Schutzausrüstung aus dem ,Notfallpaket" des Landes versorgt. 
Mit Schreiben vom 03.12.2020 habe ich den öffentlichen und privaten Schulkinderg�r- 
ten die Zusendung von FFP2-Masken und OP-Masken im Januar angekündigt. Die OP 
Masken wurden lhnen zwischenzeitlich zugesandt. Die Lieferung von zertifizierten 

FFP2-Masken musste mit dem Sozialministerium, das für die Beschaffung zuständig ist, 

geklart werden. Daher kann der Versand der FFP2-Masken erst jetzt erfolgen. Dafür 

bitte ich um Verständnis. 

Daher freue ich mich, dass ich Ihnen nun eine umfassende Lieferung von persönlicher 

Schutzausrüstung (PSA) ankündigen kann: 

zertifizierte FFP2-Mask�n (Moldex) 

OP-Kittel (Einwegkittel) 

Nitril-Handschuhe (Einweghandschuhe) 
Nach Auskunft durch das Sozialministerium kommen FFP2-Masken in Einheitsgroße 

sowie OP-Kittel (vornehmich in Einheitsgröße bzw. in den Großen M und L) und Nitri- 
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Handschuhe (vornehmlich in Größe M und L) aus dem Bestand des Landes zur Auslie ferung. 
Wir gehen davon aus, dass diese nun anstehende PSA-Lieferung Ihren Bedarf bis min- destens Ende März decken wird. 

Gerne möchte ich Ihnen nachfolgend Informationen zum Einsatz der PSA, ihrer Vertei- lung und zum geplanten Versand, zur zukünftigen Beschaffung von Schutzausrüstung sowie zu weiteren unterstützenden Maßnahmen für Ihre Arbeit geben. 

Zum Einsatz der Schutzausrüstung Die FFP2-Masken sollen den Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden. Die Zahl der Masken orientiert sich an der Anzahl der Lehrkräfte lhres SBBZ bzw. Ihres Schulkinder- gartens. Für die Ausgabe der Masken wird als Orientierung empfohlen, die Anzahl der Arbeitstage der Lehrkräfte in Präsenz zu berücksichtigen. Bitte nehmen Sie die Vertei- lung der Masken entsprechend sorgfältig vor. 

Da die zur Auslieferung kommende Anzahl an Masken entsprechend der Paketgrößen in der Regel aufgerundet wird, ist davon auszugehen, dass im Bedarfsfall auch Masken für weiteres an den SBBZ bzw. an den Schulkindergärten tätiges Personal im Rahmen des Verfügbaren ausgegeben werden können. 

Beim Tragen von FFP2-Masken sind seitens des Arbeits- und Gesundheitsschutzes i bestimmten Personengruppen besondere Vorgaben zu berücksichtigen. Diese können im Mitarbeiterportal der Kultusverwaltung unter der Rubrik Personal - Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement im Schulbereich Allgemeine Informationen abgerufen werden. Um entsprechende Beachtung wird gebeten. 
Die Schutzkittelund Handschuhe sind insbesondere für den Einsatz im Bereich der Pflege (Köperpflege, Wickeln, Unterstützung auf der Toilette), bei Unterstützung von altaglichen Verrichtungen (z.B. Essen geben) und bei direktem Körperkontakt (z.B. He- ben und Tragen) vorgesehen. Bitte nehmen Sie die Verteilung der Materialien entspre- chend vor. Als Orientierung für die Berechnung wurden die Zahl der Kinder, Schülerin- nen und Schüler zugrunde gelegt, bei denen von dem o.g. Pflege- und Unterstützungsbedarf ausgegangen werden muss (insbesondere Schülerinnen und Schüler im Bil dungsgang Geistige Entwicklung an den SBBZ körperliche und motorische Entwicklungund SBBZ anderer Förderschwerpunkte, Schülerinnen und Schüler mit schwerer Behin- derung am SBBZ geistige Entwicklung, Kinder des Schulkindergartens). 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

